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Unwirksamkeit der Windvorranggebiete in der Planungs-
region Mittelthüringen

Das Oberverwaltungsgericht hat die Windvorranggebiete in Mittelthürin-
gen für unwirksam erklärt. Gegen das Urteil kann beim Bundesverwal-
tungsgericht Beschwerde eingelegt werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Windenergieunternehmen haben nach Kenntnis der Lan-
desregierung gegen die Ausweisung der Windvorranggebiete Mit-
telthüringen geklagt?

2. Haben diese Unternehmen Anträge auf Bau und Betrieb von Wind-
energieanlagen in der Planungsregion Mittelthüringen beantragt, 
wenn ja, wann und für welchen Standort?

3. Warum hat die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße nach Kenntnis der Lan-
desregierung ebenfalls gegen die Vorranggebiete geklagt und war-
um ihre Klage dann zurückgezogen?

4. Reicht die Regionale Planungsgemeinschaft nach Kenntnis der Lan-
desregierung beim Bundesverwaltungsgericht gegen das Urteil des 
Oberverwaltungsgerichts Beschwerde ein (oder hat schon Beschwer-
de eingereicht), wenn ja, wann und wenn nein, warum nicht?

5. Gab es hinsichtlich einer möglichen Beschwerde Gespräche zwi-
schen der Landesregierung und der Regionalen Planungsgemein-
schaft und wenn ja, wann?
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